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^ a z i ^ f i ô U i i k  ? e z  ^ a u i s c h c n  ^ u n b a s b a k n  -  

o c z k e h z s c z i n c n i e  m i  ^ L s k a U s c h c  / H c U o c

Es geht um das Tarifbildungsverfahren

In der gegenwärtigen verkehrs- 
politisdien Diskussion geht es 

nidit um materielle Tarifanträge 
oder Forderungen auf generelle 
oder gezielte Tarifänderungen, son
dern aussdilieiJlidi um das Tarif
bildungsverfahren und teilweise 
darüber hinausgehend um eine neue 
Konzeption der Verkehrspolitik. Die 
Diskussion ist durdi den Vorstand 
der Bundesbahn ausgelöst worden, 
der in seinen „Gedanken zur wirt- 
sdiaftlidien Gesundung der Deut
sdien Bundesbahn" herausgestellt 
hat, daß die Bundesbahn nur dann 
eigenwirtsdiaftlidi arbeiten könne, 
wenn ihr größere kaufmännische 
Freiheiten gewährt würden. Kauf
männisches Handeln aber setzt 
Tarifautonomie voraus, d. h. das 
Redit, über die Tarife in eigener 
Zuständigkeit zu entscheiden.

D ie Verkehraträff er  
to llen  verantwortlich sein !

Die offiziellen Gremien (Beyer- 
Ausschuß, Brand-Kommission) und 
die Spitzenorganisationen der V er
kehrsnutzer (DIHT, BDI) haben die
sem Vorschlag im Grundsatz zuge
stimmt und ebenso der Forderung, 
daß die Tarifautonomie nicht nur 
der Bundesbahn, sondern auch den 
übrigen Verkehrsträgern gewährt 
werden muß. Ziel dieser Neuord
nung ist es, den Verkehr stärker 
als bisher einer marktwirtschaft
lichen Ordnung zu unterstellen. 
Alle Beteiligten sind sich jedoch 
darüber einig, daß es sidi nur um 
eine begrenzte Freiheit handeln 
kann; am Tarifzwang soll, von  ge
wissen Ausnahmen abgesehen, fest
gehalten werden.

W elche Folgen sich aus einer 
Verlagerung der Verantwortung für 
die Verkehrsentgelte vom  Bundes
verkehrsministerium auf die Ver
kehrsträger für die materielle Höhe 
der ' Tarife und Frachten im V er
kehr ergeben, ist schwer vorauszu
sagen, Die Binnenschiffahrt, das 
Kraftverkehrs- und das Speditions
gewerbe fürchten, daß die Tarif
autonomie und das Recht zu nicht
tarifpflichtigen Sonderabmacäiungen 
zu einem ruinösen Abgleiten der 
Verkehrsentgelte führen würde, 
woran letztlich auch die Verkehrs
nutzer nicht interessiert sein könn
ten, da auf lange Sicht nur ein 
leistungsfähiges Verkehrsgewerbe 
ihre Wünsche erfüllen kann. Sie 
plädieren deshalb für eine Beibe
haltung des Tarifzwanges und der 
Genehmigungspflicht durch den Bun
desverkehrsminister.

Natürlich steckt ein gewisses 
Risiko darin, der bisher weitgehend 
„verwalteten" Bundesbahn und dem 
Güterfernverkehr, dessen Tarif bis 
heute eigentlich, immer noch ein 
Anhängsel des Bundesbahntarifs ist, 
nun plötzlich die Tarifbildung in die 
eigene Verantwortung zu geben. 
Trotzdem wird man dem Brand- 
Gutaditen zustimmen können, wenn 
es die Notwendigkeit betont, die 
verantwortlichen Stellen der Deut
schen Bundesbahn beim W ort zu 
nehmen und sie den Beweis für 
die Behauptung erbringen zu lassen, 
daß es ihr möglich sein würde, ihren 
Aufwand selbst zu verdienen, wenn 
man ihr die Selbstverantwortung 
und damit die notwendige Hand
lungsfreiheit einräume.

Auch von  den gewerblichen Ver
kehrsträgern —  dem Kraftverkehr 
imd der Binnenschiffahrt —  sollte 
man erwarten können, daß sie sehr 
schnell w ieder lernen, „kaufmän
nisch“ zu handeln, d .h . zu erken
nen, w o die eigene Chance liegt 
und w o es zweckmäßiger ist, ein 
Geschäft dem konkurrierenden V er
kehrsträger zu überlassen, also die 
ruinöse Konkurrenz zu vermeiden. 
Diese Erwartung erscheint um so 
gerechtfertigter, als die Entschei
dungen ja  in der Regel nicht von 
jedem  einzelnen Unternehmer, son
dern von  tarifbildenden Gremien, 
also einer Auswahl von  Vertretern 
des Gewerbes gefällt werden sol
len. Die gegenwärtige Diskussion 
erweckt manchmal den Anschein, 
daß die Verkehrsnutzer den V er
kehrsträgern in dieser Hinsicht 
mehr Vertrauen entgegen bringen 
als diese sich selbst.

Arbeitsteilung  
soll Kostenniveau senken!

Es ersdieint auch nicht berechtigt, 
von der erstrebten Neuordnung 
eine beträchtliche Anhebung der 
Tarife zu erwarten. Ihr Ziel ist es, 
den Verkehrspreis aus seiner Er
starrung zu lösen, ihm seine markt
wirtschaftliche Funktion zurückzu- 
geben und über eine Preisbildung, 
die an den Selbstkosten, dem W ett
bewerb und der Elastizität der 
Nachfrage orientiert ist, auch zu 
einer sinnvolleren Arbeitsteilung 
zwischen den Verkehrsträgern zu 
kommen.

Dabei werden sich ohne Zweifel 
in einzelnen Bereichen auch Er
höhungen, aber dafür in anderen 
Ermäßigungen ergeben. Die ratio
nelle Arbeitsteilung zwischen den

Alle in der Abteilung „Zeitgespräch“  veröffentlichten Beiträge sind fr e ie  M einungsäußerungen von Per- 
iönlichkeüen aus Wirtschaft und Politik und von in- und ausländischen Mitarbeitern. Sie enthalten keine  
Stellungnahme der Redaktion und sind keine offiziösen  Äußerungen der herausgebenden Institutionen.

i m r v 243



Verkehrsträgern soll ja  gerade 
das Gesamtkostenniveau des Ver
kehrs senken und damit die Eigen- 
wirtsdiaftlidikeit ohne wesentlidie 
Erhöhung ermöglidien.

Gemeinwirtschaflliche M otive
W ird nun mit der geforderten 

neuen Konzeption der Verkehrs
politik die Gemeinwirtsdiaftlidikeit 
der Bundesbahn endgültig zu Grabe 
getragen? Bei der Beantwortung 
dieser Frage muß zunädist einmal 
berüdcsiditigt werden, daß in der 
Vergangenheit viele Tarifmaßnah
men der Bundesbahn gemeinwirt- 
sdiaftlidi begründet worden sind, 
obw ohl sie audi unter betriebs- 
ökonomisdien Überlegungen der 
Bundesbahn zu reditfertigen waren. 
Das gilt von  fast allen Ausnahme
tarifen und zumindest ganz allge
mein audi von  der Klassen- und 
Entfernungsstaffel. A lle  diese Maß
nahmen wird audi eine nadi kauf- 
männlsdien Grundsätzen arbeitende 
Bundesbahn beibehalten, besten
falls in Einzelheiten ändern. In das 
Tarifsystem der Bundesbahn ist 
viel mehr an Gemeinwirtsdiaftlidi
keit hineininterpretiert worden, als 
wirklidi darin enthalten ist.

W enn aber die Bundesbahn auf 
Grund kaufmännisdier Überlegun
gen zu dem Ergebnis kommen 
sollte, daß die eine oder die andere 
edite gemeinwirtsdiaftlidieLeistung 
sie zu stark belaste und deshalb 
aufgehoben werden müsse, so be
sitzt die staatlidie Verkehrspolitik, 
wenn sie die Maßnahme aufredit- 
erhalten mödite, audi in Zukunft 
nodi die M öglidikeit, der Bundes
bahn eine entsprediende Auflage 
zu madien. Die Kosten dafür müßte 
dann allerdings derjenige tragen, 
der diese Entsdieidung verlangt. 
Einer kaufmännisdi geführten Bun
desbahn wird man soldie Lasten 
nur in begrenztem Umfange zu
muten können.

Marktwirtschaflliche O rientierung  
erleichtert K oordinierung

Die Begründung für eine stärkere 
marktwirtsdiaftlidie Orientierung 
der Verkehrspolitik hat bisher im 
wesentlidien mit Argumenten ge
arbeitet, die sidi aus der Entwidi
lung des Verkehrs und der V er
kehrspolitik innerhalb Deutsdilands 
ergeben haben. Die Frage mag da
her bereditigt sein, w ie diese For

derung im Hinblidc auf die Notwen
digkeit, im europäisdien Bereidi 
zu einer gemeinsamen Verkehrs
politik zu kommen, beurteilt w er
den muß.

In jedem  der sedis EWG-Länder 
wird der Verkehr vom  Staat regle
mentiert, hier mehr, dort weniger, 
aber in jedem  Falle nadi einem 
anderen System. Diese untersdiied- 
lidien Maßnahmen zu einer gemein
samen Verkehrspolitik zu koordi
nieren, dürfte fast unmöglidi sein, 
wenn nidit den Verhältnissen in 
dem einen oder anderen Lande Ge
walt angetan werden soll. Eine ge
wisse Auflodcerung der versdiiede
nen Reglementieningssysteme und 
eine Hinführung des Verkehrs zu

stärkerer marktwirtsdiaftlidier Ord
nung ist also geradezu eine V or
aussetzung dafür, daß es gelingt, 
die Verkehrspolitik in den versdiie
denen Ländern einander anzu- 
nähern.

Es ersdieint deshalb besser, die
sen W eg audi von  deutsdier Seite 
jetzt freiwillig zu gehen, als später 
dazu gezwungen zu werden. Je 
mehr der Verkehr in den einzelnen 
Ländern marktwirtsdiaftlidi organi
siert ist, um so eher kann man die 
Koordinierung dem Markt und dem 
W ettbewerb überlassen. Eine ge
meinsame Verkehrspolitik braudit 
dann nur nodi dafür zu sorgen, daß 
der W ettbewerb sidi in fairen Gren
zen hält. (K. P.)

Durdi Auflockerung der Tarif starre zu freierer Tarif gestaltung!

D i e  Zahl der gutaditlidien und 
polem isdien Äußerungen zur „Neu
ordnung des Verkehrs" ist groß. 
Selbst wenn sie ernst zu nehmen 
sind, sind begreiflidierweise die 
Bündel von Vorsdilägen, die dem 
besten und rationellsten Einsatz 
der Verkehrsträger dienen sollen, 
oft von deutlidien wirtsdiaftlidien 
Interessen bestimmt. 
Tariferhöhungen liegen  in der Luft

Niemand wird verlangen, daß In
dustrie, Handel oder Landwirtsdiaft 
zum Zwedce einer verbesserten 
Ordnung des Verkehrswesens oder 
zur wirtsdiaftlidien Stärkung der 
Deutsdien Bundesbahn Erhöhungen 
der Verkehrspreise forderten. Aber 
man kann nidit umwälzende Maß
nahmen zur Umgestaltung der V er
kehrsträger und ihres Verhältnisses 
untereinander wünsdien, ohne daß 
sidi alte Fraditrelationen versdiie- 
ben und audi Preiserhöhungen ein
treten. Andererseits wird niemand 
erwarten, daß die Verkehrsträger 
leiditfertig Tariferhöhungen forder
ten, die sidieren Verlust von  Kun
denaufträgen zur Folge haben.

Praktisdi wird seit Jahren von 
den gewerblidien Verkehrsunter
nehmern, während sidi der einzelne 
Partikuliersdiiffer, Lastkraftwagen
unternehmer oder Omnibusbesitzer 
an der unteren Rentabilitätsgrenze 
arrangieren muß und kann, jew eils 
beim Weiterdrehen der Lohn-Preis- 
Sdiraube auf den Vortritt der Bun
desbahn gewartet, die am meisten

in die Sdiere zwisdien Kosten und 
Erlösen geraten ist. In ihrem Kiel
wasser wird man, unter Mitnahme 
eines ständig wadisenden Anteils 
am Verkehrsaufkommen, vorsiditig 
audi die Tarife erhöhen. Dabei hat 
die in vieler Hinsidit besonders 
begünstigte Binnensdiiffahrt den 
Vorteil, daß sie nur in besdieide- 
nem Umfang Festfraditen zu beadi- 
ten hat. Für die durdi ihre starke 
Überkapazität heruntergewirtsdiaf- 
teten „Marktfraditen" finden neuer
dings die Sdiweizer Rheinsdiiffer 
sehr unzarte W orte.

Tariferhöhungen liegen leider 
w ieder in der Luft, erzwungen 
durdi Lohnsteigerungen und vom  
Bimd verordnete Gehaltserhöhun
gen. Sie übersdiatten die lebhafte 
Diskussion um Neuordnung, K o
ordinierung, Harmonisierung des 
Verkehrs und seiner Entgelte. Die 
Luxemburger Montanunion-Behörde 
reitet seit Jahren die „Hohe Sdiule“ 
soldier Versudie, ihre Erfolge lie
gen bisher leider nur auf dem G e
biet der am leiditesten kontrollier
baren Eisenbahntarife, w obei die 
Anfänge der Beseitigung des Fradi- 
tenbrudis an der Grenze, eines 
ständigen Handicaps der territorial 
gebundenen Bahnen, sehr positiv 
zu werten sind. Für die Verwirk- 
lidiung der guten Absiditen des 
EWG-Vertrags auf dem Verkehrs
gebiet ist nodi nidits getan; der 
Kapteyn-Beridit, der als eine ^Art 
Leitbild für die EW G-Absiditen be
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trachtet wird, ist einstweilen Utopie, 
auch wenn ihn der Internationale 
Eisenbahn-V erband höflicii beurteilt.

Was heißt 
„g leiche Startbedingungen“ ?

Der akute Bedarf an Mehrein
nahmen aus dem Personen- und 
Güterverkehr überdeckt zwar lei
der auch die von  der Seite der 
Bundesbahn in Gang gebrachten 
Forderungen zur Verbesserung 
ihres wirtschaftlichen Status, aber 
er unterstreicht nur ihre Dringlich
keit. Das vom  Bundestag geforderte 
Brand-Gutachten wird besser noch 
nicht beschrieen, ehe es von  den 
beteiligten Ministerien und der 
Bundesbahn kommentiert und vom  
zuständigen Bundestagsausschxiß 
zur Kenntnis genommen worden 
ist. Aber es macht sich in einigen 
Thesen die Forderungen des V or
stands der Deutschen Bundesbahn 
in den „Gedanken zur wirtschaft
lichen Gesundung der Deutschen 
Bundesbahn" und des Beyer-Gut
achtens zu eigen. W ürde die Erfül
lung dieser Forderungen die so 
oft angemahnte Gleichstellung der 
Startbedingungen erreichen? Zu
nächst dürfte doch zu fragen sein: 
Kann es gleiche Startbedingungen 
geben? Und kann, wenn es sie gibt, 
jeder Verkehrsträger mit ihnen 
gleich erfolgreich bei freier W ahl 
des Verfrachters an der Verkehrs
bedienung teilnehmen?

Gleiche Startbedingungen bedeu
tet: gleiche Lasten (z. B. für W ege
bau und -Sicherung, für die Versor
gung der Betriebsangehörigen), 
gleiche Verpflichtungen gegenüber 
der Öffentlichkeit (Betriebs-, Beför
derungs- und Tarifpflicht mit allen, 
insbesondere gemeinwirtschaftli

chen Folgen) oder die gleichmäßige 
Befreiung von  ihnen und gleiche 
Rechte im W ettbewerb am Markt, 
über der Erfüllung solcher Forde
rungen muß noch v iel Zeit ver
gehen, und schon eine Annäherung 
der Startbedingungen unter EWG- 
Einwirkung wäre ein dankenswer
ter Erfolg. Der endlose Streit über 
ein Teilthema w ie die Deckung der 
W egekosten bei Binnenschiffahrt 
und Lastkraftwagen zeigt die enor
men Schwierigkeiten. Andererseits 
lassen einige Hauptlasten der Bahn, 
w ie die gesetzliche Doppelversor
gung der aus dem Arbeiterstand 
hervorgegangenen Beamten, die 
Kreuzungslasten oder das aus gro
tesken Mißbrauchen der Beförde
rungspflicht entstandene „M onopol 
der schlechten Risiken“ , die Bundes
bahn bei Nichterfüllung der Forde
rungen in einer schleichenden Krise 
verharren. Den meisten ausländi
schen Staatsbahnen, mit ähnlichen 
petrefakten Pflichten aus der Früh
zeit des Schienenstrangs, geht es 
ebenso.

Im Gegensatz zu den übrigen Ver
kehrsträgern hat nur die Eisenbahn 
eine mannigfaltige Verbundproduk
tion. Nicht nur daß die W ettbewer
ber auf eine oder w enige Verkehrs
leistungen spezialisiert sind, sie 
suchen sich, was verständlidi ist, 
auch das lohnendste aus ihnen her
aus. So ist der wertvollere V er
kehrsbesitz der Eisenbahn durch 
das Flugzeug und den Personen
kraftwagen, durch den W erkver
kehr oder durch den Sammelgut
verkehr des Lastkraftwagens aus
gehöhlt, und die Strukturänderung 
in der Energiegewinnung wird 
weitere Umwälzungen bringen. Es

steht also ein zu Verkehrsleistun
gen jeder Art geeignetes und ein 
zu allen, selbst den unsinnigsten, 
Verkehrsleistungen verpflichtetes 
Bundesunternehmen mit besonders 
hohen Fixkosten, die auf die V er
bundleistungen verteilt werden 
müssen, mit hoher Lebensdauer 
seiner Anlagen und hohen Neuin
vestitionskosten im W ettbewerb 
gegen spezialisierte, auswahlberech
tigte Verkehrsträger mit vielfach 
großer Kostenelastizität. Sie tragen 
sich großenteils, dem einzelnen 
Verkehrsbedarf angepaßt, selbst; 
ein erheblicher Teil von  ihnen wird 
aber auch durch Staat oder Kom
munen subventioniert oder durch 
Verbindung mit anderen Unterneh
men (Werkverkehr —  Industrie), 
Binnenschiffahrt —  Seeschiffahrt) 
von  den echten Kosten entlastet.
Das Verhältnis von  Bund und Bahn

Der Bund hat Betriebe, die sich 
gut und schlecht rentieren: zu den 
letzteren gehören z. B, auf dem 
Verkehrssektor der Bundesschlepp
betrieb und die Lufthansa. Niemand 
wird die Lufthansa stillegen, weil 
der Flugbetrieb je  Leistungseinheit 
einen ungleich höheren Zuschuß er
fordert als die Bundesbahn mit 
ihren unausgeglichenen gemein
wirtschaftlichen Leistungen. Die 
Biindesbahn kann man w ohl theo
retisch stillegen, aber die praktische 
Unmöglichkeit einer solchen Maß
nahme liegt auf der Hand. Sie 
würde sich in der Praxis sofort bei 
einer Teilmaßnahme, der so oft 
w ie kühn propagierten Aufgabe des 
Stückgutverkehrs durch die Bundes
bahn, zeigen. Man kann also auch 
den bestehenden Zustand hinneh
men und den Zuschuß an die Bun-

Wöchentliche Fracht-Schnelldienste nach den USA
Wöchentliche Abfahrten von Bremen, Bremerhaven und Hamburg direkt nach New York und 
anderen amerikanischen Häfen. — Weitere Dienste von den USA nach Änstralien und Fernost.

United States Lines
53 moderne Frachter verbinden vier Erdteile

HAMBURG 
Telefon: 32 16 71 
Fernachr.! 021 2873

BREMEN 
Telefon: 300811-17 
Femsclir.: 0244307

BREMERHAVEN 
Telefon: 69 51-53 
Femschr.: 02 3716
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desbahn, unter immer neuen hin
haltenden Verhandlungen, aus den 
übersdiüssen anderer Bundesbe
triebe speisen, die Bundesbahn 
audi an den strapazierten Kapital
markt verweisen und sidi weiter 
versdiulden lassen. Dabei bleibt 
die Bahn ein sdieinbar wettbe
werbsneutrales M äddien für alles 
und wird an einer optimalen Preis
gestaltung und an durdigreifenden 
Rationalisierungen gehindert.

W ill der Bund aber der Bundes
bahn dazu verhelfen, zu gesunden 
und —  unbesdiadet unumgäng- 
lidier öffentlidier Verpfliditungen
—  ihre Verhältnisse selbst zu ord
nen, so muß er den Vorsdilägen 
des Vorstands und des Brand-Gut- 
aditens folgen und der Deutsdien 
Bundesbahn neben der Abnahme 
einseitiger Lasten (lies: Sdiaffung 
angenäherter Startbedingungen) 
eine gewisse Tarif autonomie im 
Güter- und Personenverkehr geben, 
was audi bedeutet, daß sie für kost
spielige, die Rentabilität störende 
Staatsauflagen entsdiädigt werden 
muß. Das wäre übrigens ein nur 
zu gereditfertigter Ausgleidi da
für, daß der Bund in seinen V er
waltungszweigen und seinen pri- 
vatwirtsdiaftlidien Unternehmun
gen keineswegs anstrebt, die bun
deseigene Bahn zu angemessenen 
Preisen zu benutzen, sondern ihr 
bei der Vergabe von  Transport 
völlig  neutral gegenüber steht.

Schwierigkeiten  
d er Koitenerm ittlung

Selbst die M öglidikeit einer prä
zisen Kostenermittlung für den ein
zelnen Verkehrsstrom, die V er
kehrsleistung bei sdiwankendem 
Bedarfsaufkommen vorausgesetzt
—  ein Dienstleistungsunternehmen 
kann bekanntlidi nidit auf Lager 
produzieren — , kann natürlidi von  
„kostenediten" Tarifen im strengen 
W ortsinn keine Rede sein. Das 
würde zunädist eine völlige A uf
gabe der „Tarifgleidiheit im Raum" 
bedeuten und für die verkehrsfer
nen Gebiete ebenso sdiwierige 
Verhältnisse sdiaffen, w ie es etwa 
einen doppelt gebrodienen V er
kehr Bahn-Binnensdiiff aussdialten 
würde.

Das Anliegen der Bundesbahn 
muß es sein, im Zeidien des Ein
tritts in die Europäisdie W irt
sdiaftsgemeinsdiaft durdi Auflodse-

rung der bisherigen Tarifstarre und 
Vermeiden des umständlidien, 
langwierigen und vielfadi erfolg
losen Koordinierungsverfahrens zu 
einer eigenen, den kaufmännisdien 
Interessen des Bundes und des 
Steuerzahlers selbst entspredienden 
freieren Tarifgebarung zu kommen. 
Sie muß die Vorteile kostengün
stiger Verbindungen und die Leer
wagenströme, rationelle neue W a
gentypen und Ladeanlagen ausnut
zen und einen hemmungslosen 
W ettbewerb abwehren können, der 
stets bei ihren wertvollsten V er
kehrsleistungen ansetzt. Sie muß 
insbesondere sdilagkräftig durdi

Ausnahmetarife eingreifen und, wie 
die meisten Auslandsbahnen, audi 
geeignete Kunden durdi Sonder
vereinbarungen über Leistungen 
und Preise für den Bahntransport 
interessieren können. Da sie dabei 
im Rahmen des eigenen kaufmän
nisdien Interesses die verbleiben
den gemeinwirtsdiaftlidien Pflidi- 
ten erfüllen wird, wird eine Er- 
sdiütterung des Preisniveaus der 
Wirtsdiaft, das durdi zahlreidie an
dere Faktoren bestimmt wird, von 
dieser Seite her nidit eintreten, 
nadidem der Anteil der Fradit am 
Preis ohnehin immer mehr gesun
ken ist. (-b-)

Die Marktwirtsdiaftlidikeit im Verkehr

D ie  Deutsdie Bundesbahn hat ihre 
Tarifwünsdie, von  denen hier die 
Rede ist, im November 1958 in den 
sogenannten „Gedanken des V or
standes zur wirtsdiaftlidien Gesun
dung der Deutsdien Bundesbahn" 
veröffentlidit. Diese Überlegungen 
des Vorstandes hat der Verw al
tungsrat der Bundesbahn im April 
1959 bestätigt, so daß seitdem vom  
verkehrspolitisdien Programm der 
Deutsdien Bundesbahn die Rede ist. 
Es handelt sidi, sow eit diese V or
sdiläge die Tarife berühren, nidit 
um einzelne Tarifwünsdie, sondern 
um Vorsdiläge, die die Tarifbil
dungsgrundsätze betreffen. Die Bun
desbahn hatte vorgesdilagen, im 
gesamten Sektor der Ausnahme
tarife von  der Genehmigungspflidit 
des Verkehrsministeriums freige
stellt zu werden. Nur der Regel
tarif sollte genehmigungspfliditig 
bleiben, alle übrigen Tarif änderun
gen nur einer Anzeigepflidit tinter- 
liegen. Daneben wünsdite die Bun
desbahn das Redit zum Absdiluß 
von  nidit zu veröffentlidienden Son- 
derabmadiungen.

Preis- und M arktorientierung
Der Beridit der Prüfungskommis

sion (Brand-Beridit) bestätigt diese 
Überlegungen, die den Tarif wün
sdien der Bundesbahn zugrunde 
liegen. Der Beridit hebt die ver
änderte W ettbewerbslage der Bahn 
hervor und zieht aus der veränder
ten Verkehrsstruktur die Folge
rung, daß der Bahn eine größere 
tariflidie Elastizität eingeräumt wer
den müsse. Der Beridit geht sogar

über die V orsdiläge der Bahn hin
aus und will sie in der gesamten 
Tarifbildung (also einsdiließlidi des 
Regeltarifs) von  der Genehmigungs
pflidit des Verkehrsministeriums 
freistellen. übrigens spridit er sidi 
audi für die nidit zu veröffent- 
lidienden Sonderabmadiungen aus.

Der Preis für Verkehrsleistungen 
der Bundesbahn soll also sowohl 
kosten- als audi marktorientiert 
sein. Das heißt zunädist, daß die 
Tarife insgesamt kostendedcend 
sein sollten. Das heißt aber sidier 
audi, daß die Kostenorientierung 
der Tarife nodi verfeinert werden 
sollte, was zweifellos m öglid i ist. 
Daneben w ill und soll sidi aber die 
Bundesbahn in ihrer Preisbildung 
—  w ie es audi sonst in der W irt
sdiaft gesdiieht —  am Markt orien
tieren, d. h. den Kostenpreis nadi 
der W ettbewerbslage beriditigen 
können. Dem Verlust ihrer M ono
polstellung und ihrer veränderten 
W ettbewerbslage soll dadurdi Redi
nung getragen werden, daß der 
Bahn die tariflidien Maßnahmen, 
die im W idersprudi zu ihren eigen- 
wirtsdiaftlidien Überlegungen ste
hen und ihr vom  Staat aus poli
tisdien Gründen oder im Interesse 
einer bestimmten Gruppe von  V er
kehrsteilnehmern auferlegt werden, 
erstattet werden.

Verkehrskonkurrens 
und Startbedingungen

Bei den Tarifwünsdien der Bun
desbahn und im Beridit der Brand- 
Kommission geht es um das gleidie: 
„Die Deutsdie Bundesbahn ist heute
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ein mit der Binnensdiiffahrt, dem 
Straßenverkehr und in Zukunft mit 
den Rohrleitungen konkurrierender 
Wirtsdiaftsbetrieb, der nadi markt- 
wirtsdiaftlidien Gesiditspunkten ge
führt werden muß."

Hat eine marktwirtsdiaftlidiere 
Tarifbildung etwas mit der „An- 
gleidiung der W ettbewerbsbedin
gungen im Verkehr" zu tun? Hinter 
dieser Frage steht der W unsdi, 
daß die heute bestehenden Start- 
ungleidiheiten behoben würden. 
Man muß sidi aber darüber klar 
sein, daß gleidie Tarife nidit mit 
gleidien Startbedingungen identisdi 
sind. Bei den Startbedingungen 
geht es um Fragen, die vor der 
Tarifbildung liegen, um Daten, die 
auf das Kostenbild der Verkehrs
träger von Einfluß sind. Das sind 
vor allem die W egekosten und ihre 
untersdiiedlidie Anlastung, das ist 
ferner eine untersdiiedlidie steuer- 
lidie Belastung der Verkehrsträger. 
Hier muß eine Angleidiung erfol
gen, damit die Preisbildung von 
möglidist gleidien „Startbedingun
gen" ausgehen kann. In den Prei
sen für die Verkehrsleistungen der 
einzelnen Verkehrsträger muß je 
dodi —  und das ist audi eine Aus
gangsüberlegung des kostenorien
tierten Tarifs —  die spezifisdie Lei
stungsfähigkeit der Verkehrsmittel 
zum Ausdrude kommen.

D ie Stellung
der Verkehrsträger zueinander
Eine neue Tarifordnung spielt 

unter dem Gesiditspunkt ange
glichener Wettbewerbsbedingungen 
also nur hinsiditlidi der Tarifbil
dungsgrundsätze eine Rolle. W ird 
der Bundesbahn eine marktwirt- 
sdiaftlidiere Tarifbildung einge

räumt, eine größere Unabhängig
keit vom  Bundesverkehrsministe
rium zugebilligt, eine größere Preis
elastizität zugesprodien, dann müs
sen diese Grundsätze der Tarifbil
dung audi für die übrigen Ver
kehrsträger maßgeblidi sein.

Nadi der bisherigen gesetzlidien 
Regelung ist die Bundesbahn hin- 
siditlidi einer marktwirtsdiaftlidien 
Tarifbildung kaum sdilediter ge
stellt als die übrigen Verkehrsträ
ger. In der Praxis haben sidi Bin
nensdiiffahrt und Kraftwagen trotz 
entsprediender gesetzlidier Bindun
gen als bew eglidier erwiesen, und 
zwar allein sdion durdi die häufige 
Verbindung ihrer Verkehrsleistun
gen mit nidit preisgebundenen Ne
benleistungen (z. B. im Speditions
und Lagereigesdiäft). Eine Neufas
sung des Bundesbahngesetzes, das 
der Forderung nadi marktwirtsdiaft- 
lidierer Tarifbildung Redinung 
trägt, ist bereits im Brand-Beridit 
enthalten; entsprediende Änderun
gen des Binnensdiiffahrts- und 
Güterkraftverkehrsgesetzes wären 
erforderlidi.

D er gemeinu>irtschafiliche T arif
W o bleibt aber nun der gemein- 

wirtsdiaftlidie Tarif? Diese Frage 
sollte mit aller gebotenen Sadilidi- 
keit beantwortet werden, und das 
verlangt —  so sdimerzlidi das man- 
diem ist —  eine Entmythologisie- 
rung der Gemeinwirtsdiaftlidikeit.

Der gemeinwirtsdiaftlidie Tarif, 
d. h. die Preisdifferenzienmg für 
Verkehrsleistungen entsprediend 
ihrer Belastbarkeit, entspradi, so
lange er auf Grund der M ono
polstellung der Eisenbahn funk
tionsfähig war, den eigenwirtsdiaft- 
lid ien  Überlegungen der Bahn. Die

W irtsdiaft zahlte für einen Teil 
der Verkehrsleistungen Überpreise, 
und die Bahn madite aus diesen 
übersdiüssen zu ihrem und der 
W irtsdiaft Nutz und Frommen w ei
tere Güter von  geringerem W ert 
und weitere Stredcen mit niedrige
rer Verkehrsfrequenz „transport
fähig".

Mit der wadisenden Konkurrenz 
im Verkehr verlor das gemeinwirt- 
sdiaftlidie System mehr und mehr 
seine Funktionsfähigkeit. Die Ver
lader, denen dieses System „über- 
Kosten-Tarife“ zumutete, versudi- 
ten sidi unter Zuhilfenahme der 
Konkurrenz oder eigener Verkehrs
mittel zu W asser und zu Lande 
der zugedaditen Belastung zu ent
ziehen; und für die Nutznießer des 
gemeinwirtsdiaftlidien Tarifs stan
den die erforderlidien Mehreinnah
men nidit mehr zur Verfügung.

A n diesem betriebswirtsdiaftli- 
dien Faktum hat die Tarifbildung 
der Bahn in den letzten dreißig 
Jahren nidit Vorbeigehen können.
D. h. sdion bisher hat die W ettbe
werbslage dazu gezwungen, den 
„gemeinwirtsdiaftlidien" Charakter 
des Tarifs zu vernadilässigen. Es 
ist müßig zu fragen, w iew eit be
reits der gemeinwirtsdiaftlidie Ta
rif durdi den W ettbewerb ausge
höhlt wurde, w iew eit er nur nodi 
die Bezeidmung für ein Tarifsystem 
hergibt, das im Grunde sdion nidit 
mehr besteht.

Sidier ist, daß die von der Bun
desbahn postulierten Tarifbildungs- 
grundsätze nidit nur ein Programm 
darstellen, sondern zugleidi das 
Fazit aus der bisherigen Entwidc- 
lung ziehen. Die W irtsdiaft hat, wie 
aus den jüngsten verkehrspoliti-
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sdien Denkschriften des DIHT und 
BDI vom  Januar und März dieses 
Jahres hervorgeht, anerkannt, daß 
es die veränderte Lage auf dem 
Verkehrsmarkt der Bahn nicht mehr 
ermöglicht, die Rolle eines wirt- 
schaftspolitisdien Instrumentes des 
Staates zu spielen. Soweit ihr diese 
Aufgabe weiterhin zugedacfat wird, 
ist das nur im W ege erstattungs
pflichtiger Tarifauflagen denkbar. 
Diese Entwicklung kommt auch den 
Bestrebungen entgegen, versteckte 
Subventionen abzubauen.

Tarifbildung und Tariferhöhung

Es ist völlig  offen, ob die von  der 
Bundesbahn und vom  Brand-Bericht 
empfohlenen Änderungen in der 
Tarifbildung Tariferhöhungen zur 
Folge haben müssen. Eine generelle 
Tariferhöhung dürfte vorerst trotz 
der neuen Belastungen auf dem 
Personalkostensektor nicht zur Er
örterung stehen. Stattdessen wer
den bereits Erhöhungen in einzel
nen defizitären Betriebszweigen er
wogen, vor allem für das Stückgut. 
Eine solche Erhöhung kann einer 
wirtschaftlidieren Aufgabenteilung 
zwischen Schiene und Straße för
derlich sein, wenn sich herausstellt, 
daß der Kraftwagen soldie Ver- 
kehrsleisttmgen mit geringeren 
Kosten bewältigen kann. Es kann 
sich aber auch ergeben, daß der be 
sonders arbeitsintensive Stückgut- 
Verkehr entsprechend den steigen
den Arbeitskosten generell ange
hoben werden muß. Das könnte die 
Wirtschaft vor die W ahl stellen, 
entweder erhöhte Stückgutfrachten 
oder zur Vermeidung von  Stückgut
sendungen die Kosten einer größe
ren Lagerhaltung zu zahlen. Es wird 
auch einige Gütertarife und einige 
Sozialtarife geben, die die Bahn als 
zu wenig kostendeckend und des
halb als erhöhungsbedürftig an
sieht. Sollte der Staat eine solche 
Erhöhung aus wirtschafts- oder so
zialpolitischen Gründen für nicht 
vertretbar halten, wird er gegen 
Erstattung der Ausfälle die Bahn 
verpflichten, die bisherigen Tarife 
beizubehalten.

Im ganzen ist es wahrscheinlich, 
daß sich unter Geltung der an
gestrebten Tarifbildungsgrundsätze 
eine begrenzte Verlagerung von  
Verkehrskosten ergeben würde. In 
einigen defizitären Betriebszweigen

ist es denkbar, daß sie dem Kunden 
angelastet werden-, z. T. wird dann 
der Kunde auf kostengünstigere 
Verkehrsmittel ausweichen, was 
einer wirtschaftlicheren Aufgaben
teilung, d. h. der Produktivität des 
Verkehrs insgesamt zugute käme. 
In anderen Fällen w ird die von  der 
Bahn gewünschte Tariferhöhung die 
Billigung des Staates nicht finden. 
Die Kostenerstattung, die für solche 
Fälle gefordert wird, wurde bisher 
vom  Bund entweder als Zuschuß im 
voraus oder nachträglich als Defizit
abdeckung übernommen. Es ist also 
nicht zu erwarten, daß die Anfor
derungen der Bahn an den Bund 
steigen. In den Fällen aber, in 
denen der Bund weiter Zahlungen 
an die- Bahn leistet, wird es zu einer 
klareren Begründung kommen.

Zu der Frage schließlich, wie sich 
eine solche tarifliche Neuordnung 
im Rahmen der Integrationsbestre
bungen ausnimmt, kann kurz dar
auf verwiesen werden, daß in den 
übrigen EWG- und Montanunion- 
Staaten die bei uns bestehende 
weitgehend tarifliche Reglementie
rung des Schienen-, Straßen- und 
Binnenschiffahrtsverkehrs fehlt. Die 
bestehenden Schwierigkeiten er
wachsen zum großen Teil aus der 
Tatsache, daß für die Binnenschiff
fahrt und den Kraftwagen keine 
frachtlichen Bindungen bestehen 
und die Eisenbahnen größere tarif
liche Freiheiten genießen als bei 
uns. Die Vorschläge der Bahn und 
des Brand-Berichts widersprechen 
keinesfalls der Integration des euro
päischen Verkehrs. (er)

Tarifrevolution mit Hindernissen

D ie  Diskussion um eine verkehrs
politisdie Neuordnung hat sich nun 
mehr und mehr auf die Frage einer 
tarifpolitischen Umgestaltung kon
zentriert. Nach jahrelangen V er
suchen, die eine verkehrspolitische 
Lenkung unter Verzicht auf die 
flexible Anwendung dieses wichtig
sten Instrumentes realisieren w oll
ten, mag man füglich diese W en
dung schon an sich als einen 
Fortschritt herausstellen: W ird doch 
mit ihr die primäre Bedeutung des 
Preisfaktors auch für den Verkehr 
anerkannt, nachdem die Ausrichtung 
der Wirtschaftsentscheidungen am 
Kompaß der Preisbewegungen in 
nahezu allen Branchen inzwischen 
zum Gemeinplatz geworden ist.

D ie Fragestellung  
im Preisbildungsproblem

Das Besondere des Verkehrs
marktes bleibt jedoch die Tatsache, 
daß es sich hier um „gelenkte 
Preise", sozusogen um einen W ett
bewerb des „Als o b “ im Sinne von 
Leonard Miksch, handelt. Die Frage
stellung im Zusammenhang mit der 
gegenwärtig erörterten Neuordnung 
ist eine doppelte. Einmal: welche 
Kriterien bieten sich für eine Er
mittlung der „richtigen“ und dann 
dementsprechend zu setzenden 
Preise? Zum anderen: inwieweit ist 
es überhaupt möglich, auf die Len
kung zu verzichten und ein teil
weises „Sicheinspielen" der Preise

in unmittelbarem Kontakt zwischen 
Verkehrsunternehmen und Verlader 
zuzulassen?

Die Frage, ob und w ieweit „die 
Wirtschaft“ etwaige Tarifanhebun- 
gen im Rahmen einer solchen Neu
ordnung zu tragen vermag, er
ledigt sich mit einer solchen „Indi
vidualisierung der Verladerbezie
hungen“ insoweit von  selbst, als in 
ihrem Rahmen die Drohung der 
Selbstversorgung —  des W erkver
kehrs —  die natürliche Grenze 
bildet. Andererseits wird damit 
schon angedeutet, w o die eigent
lichen Leidtragenden einer solchen 
Entwicklung zu suchen sein mögen: 
dort nämlich, w o diese Drohung 
nicht einfach zu realisieren sein 
mag, nämlich bei den mittleren und 
kleineren Unternehmungen. Vom  
allgemeinen Konjunkturklima wird 
es abhängen, inwieweit auch für 
diese eine Überwälzung zusätzlicher 
Kosten auf ihre Nachfrager bzw. 
der Endverbraucher möglich ist.

Das Unterbieten  
durch Sonderabm achungen

Es ist keineswegs sicher, daß eine 
Umstellung auf die unmittelbaren 
Beziehungen zwischen Frachtführer 
und Verlader zu einer generellen 
Anhebung des Tarifniveaus führen 
muß. Im Gegenteil: zahlreich sind 
die Stimmen derer, die in der Ein
führung geheimer Sonderabmachun
gen —  und das ist einer der Kern
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punkte der geplanten tarifpoliti- 
sdien Revolution —  gerade die Ge
fahr einer allgemeinen Abtarifie
rung durch gegenseitige Unterbie
tung des bisherigen Festpreis
niveaus sehen. Wenngleich in letz
ter Zeit die Kapazitäten bei Bahn 
und Binnensdiiff wieder besser aus
genutzt sind, so haben dodi die 
Ereignisse der beiden letzten Jahre 
gezeigt, in welch kurzer Zeit ein 
massiver Kapazitätsüberhang bei 
nur leichtem Rückgang der Massen
guttransporte entstehen kann. Sollte 
ein derartiger Kapazitätsüberhang 
zu einem Zeitpunkt eintreten, da 
individuelle Abmachungen syste
matische Preisabschläge ermög
lichen, so darf man sicher sein, daß 
ein Run auf die Ausnutzung der
artiger Chancen einsetzen würde, 
um eine Beschäftigung leerstehen
der Fahrzeugparks zu ermöglichen. 
Die Wahrscheinlichkeit dafür, daß 
umgekehrt in Zeiten der Hochkon
junktur Sonderabmathungen von 
der Verladerschaft dazu benutzt 
werden könnten, um sich durch 
Überbietung der normalen Fracht
sätze Transportraum zu sichern, ist 
äußerst gering. Bisher ging die 
Ausweichtendenz noch immer in 
Richtung des Werkverkehrs.

Für die Masse der Verkehrslei
stungen dürfte somit zum der
zeitigen Konjunkturstichtag eine 
weitere drastische Erhöhung der 
Verkehrskosten kaum zur Debatte 
stehen. Anders ist es allerdings um 
diejenigen peripheren Gebiete be
stellt, die bei einer Anpassung der 
Bahntarife an das Kostengefüge 
erhebliche Preissteigerungen zu ge
wärtigen haben. Das betrifft vor 
allem den Stückgutkomplex. A nge
sichts der wachsenden Bedeutung 
dieses Sektors speziell im Hinblick 
auf den Export sollte man sich aller
dings überlegen, welche gezielten 
Hilfsmaßnahmen für bestimmte Ge
biete in Frage kommen, die andern

falls ernste Strukturveränderungen 
erleiden könnten. In der Epoche der 
Hochkonjunktur muß es schließlich 
möglich sein, der Gefahr einer Ent
stehung „verödeter Departements" 
vorzubeugen, die in Frankreich 
sicherlich in erheblichem Maße die 
Konsequenz einer kostennahen Ta
rifierung seitens der Bahnen war. 
D er gemeinwiTtschaftliche K om plex

Die „Gemeinwirtschaftlidikeit“ 
der Deutschen Bundesbahn hat in 
der Vergangenheit eigentlich haupt
sächlich aus drei verschiedenen 
Komplexen bestanden: Einmal aus 
der Tatsache, daß die Bahn gewisse 
Lasten trug, die eigentlich der A ll
gemeinheit hätten zufallen müssen 
(Versorgungslasten, Kriegsschäden 
usw.). Man wird unterstellen dür
fen, daß wenigstens diese Teilpro
bleme im Zuge der eingeleiteten 
Diskussion endgültig gelöst werden.

Der zweite Hauptkomplex betrifft 
eine Reihe tarifarischer Vergün
stigungen für ganze Verkehrsnut
zergruppen bzw. bestimmte V er
lader. Im Personenverkehr deckt 
sich diese Begünstigung keineswegs 
mit dem Berufsverkehr als solchem, 
w ohl aber mit dem Personenzugver
kehr; hier findet der Kontrast zwi
schen Tarifgleichheit und Kosten
gleichheit im Raum seine schärfste 
Akzentuierung. Der Abbau der 
„Sozialtarife" wäre eine drako
nische, kaum zu realisierende Maß
nahme, die beiAnwendung von  ver
nünftigen Erstattungsgrundsätzen 
sicherlich zu vermeiden sein dürfte. 
Bestehende Tarifvergünstigungen 
im Gütersektor dürften hauptsäch
lich bestimmte Montangüter sowie 
allgemein die Landwirtschaft betref
fen. Gerade im Rahmen der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft 
sind nun die Probleme der Subven
tionstarife im Güterverkehr erneut 
in Fluß geraten. Tendenzen in Rich
tung auf ihren Abbau würden der 
deutschen Konzeption der Gemein

wirtschaftlichkeit sicherlich zuwider
laufen, andererseits aber voraus
sichtlich die betriebswirtschaftlichen 
Elemente in der Geschäftsführung 
der Bahnen stützen.

Gilt dies auch für den dritten 
Komplex der „Gemeinwirtschaft
lichkeit", der sich letztlich auf einen 
Verzicht auf rigorose Anwendung 
„eigenwirtschaftlicher" Gesichts
punkte gegenüber allen Verkehrs
trägern reduzieren läßt? Die be 
triebswirtschaftliche Philosophie, 
w ie sie etwa im Bericht der „Brand- 
Kommission“ in der Frage der 
W egekosten und der gegenseitigen 
Aufrechnung von  Belastungen und 
Entlastungen aller (auch steuer
licher) Art versucht worden ist, 
läuft letztlich auf die Konsequenz 
hinaus, daß per Saldo in diesem Be
reich bisher eine umgekehrte Ge
meinwirtschaftlichkeit, nämlich eine 
Subventionierung aller Verkehrs
träger durch die Öffentlichkeit, vor
gewaltet habe. W ollte man diese 
Philosophie, die letztlich auf einigen 
durchaus umstrittenen Vorausset
zungen beruht, tatsächlich restlos 
akzeptieren, so käme man logischer
weise zu der Notwendigkeit, das 
gesamte Tarifniveau für alle Ver
kehrsträger zu erhöhen, und man 
müßte dann eventuell gar auf 
solche Maßnahmen w ie Sonderab
machungen, die ja  ein solches Ziel 
durchkreuzen könnten, Verzicht 
leisten!

Integration  
fordert pragm atische M aßnahmen

W ie häufig, führt auch hier eine 
Übertreibung „betriebswirtschaft
lichen" Denkens zu absurden Resul
taten. Derartige Resultate müssen 
um so unsinniger wirken, wenn sie 
ausgerechnet in einem Augenblick 
erprobt werden sollen, w o die be
vorstehende Integrierung des euro
päischen Wirtschaftsraumes solide 
pragmatische Maßnahmen dringend 
erforderlich macht.
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Diese Integrierung setzt sicherlidi 
voraus, daß zunächst einmal eine 
stärkere Berücksichtigung von 
Kostenfaktoren in der Tarifpolitik 
zum Durchbruch gelangt. Zumindest 
in drei der europäischen Partner
länder ist die Anpassung der Bahn
tarife an die Gesichtspunkte der 
Kostenflexibilität längst vollzogen. 
Die Rückstrahlung, die sich daraus 
im Hinblick auf die Situation der 
übrigen Verkehrsträger ergeben 
hat, wird auch für die Bundesrepu
blik kaum ausbleiben können.

Mit anderen W orten; M an wird 
nicht in einem Augenblick, da 
unsere Verkehrswirtschaft auf den 
intensivierten W ettbewerb der an
deren Länder stößt, künstlich-fiktive 
Kostenbelastungen den bestehen
den hinzufügen dürfen. Man wird 
umgekehrt den vorhandenen 
Kostenfaktoren in der Tarifierung 
und dem Beispiel der anderen 
Länder in der engeren Gestaltung 
der Beziehungen zwischen Trans
porteur und Verlader Rechnung 
tragen müssen. (K)

Anträge des Vorstandes der Bundesbahn über Tarif maßnahmen

A n i  23. April 1960 hat sich der 
Verwaltungsrat der Deutschen Bun
desbahn auf einer Sondersitzung in 
Frankfurt/Main mit den Anträgen 
des Vorstandes auf Durchführung 
einiger Tarifmaßnahmen befaßt.

D er W irtichafhplan von 1960

Den unmittelbaren Anlaß zu die
sen Anträgen des Vorstandes der 
Deutschen Bundesbahn hat die Er
höhung der Personalkosten gege
ben. Die Lohnerhöhungen für die 
Arbeiter (ab 1. 1. 1960) bedeuten 
für die Deutsche Bundesbahn eine 
jährliche Mehrbelastung von  etwa 
144 Mill. DM. Hinzu kommen die 
relativ geringen Gehaltserhöhun
gen für die Angestellten (auch ab
1. 1. 1960) von etwa 2 Mill. DM. 
Eine Gehaltserhöhung von 4"/o für 
die Beamten der Deutschen Bundes
bahn verlangt jährlich Mehraus
gaben von  rd. 114 Mill. DM. In der 
Sitzung des Verwaltungsrates am 
23. April 1960 wurde noch von  
einer Gehaltserhöhung dieses Aus
maßes ausgegangen, da zu diesem 
Zeitpunkt der entsprechende Be
schluß des Bundeskabinetts Grund
lage der Berechnungen sein mußte. 
Nach der Entscheidung des Bundes
tages vom  5. Mai 1960 ist mit w ei
teren Aufwendungen für die Beam
ten der Deutschen-Bundesbahn von 
jährlich etwa 90 Mill. DM (insge
samt also 204 Mill. DM) zu rechnen.

Der Vorstand der Deutsdien Bun
desbahn legte in der Sitzung des 
Verwaltungsrates dar, daß nach 
dem Wirtschaftsplan 1960 zunächst 
mit einem Jahresverlust von etwa 
360 Mill. DM gerechnet wurde. Die 
Erhöhung der Personalkosten habe

bei Aufstellung des Wirtschafts- 
planes 1960 noch nicht berücksich
tigt werden können. Da eine Dros
selung von Ausgaben dem V or
stand kaum möglich erscheint, sind 
die zusätzlichen Aufwendungen nur 
durch Erhöhung der Einnahmen zu 
decken. Dabei muß auf das V er
hältnis gegenüber den anderen 
Verkehrsträgern insofern Rücksicht 
genommen werden, als die Tarife 
für „gefährdete Verkehre“ keines
wegs erhöht werden können. Nach 
dem Verlauf der Sitzung des Ver
waltungsrates am 23. April ist noch 
nicht sicher, ob es bei den dort er
örterten Anträgen bleiben wird.

R egelta rife  im Pertonen- 
und Güterverkehr

Nach diesen Anträgen soll von 
einer Erhöhung der Regeltarife im 
Personen- und auch im Güterver
kehr abgesehen werden. Aus Grün
den des W ettbewerbs gegenüber 
den anderen Verkehrsträgern und 
wegen der Gefahr einer Abwande
rung auf den Individualverkehr 
sieht der Vorstand der Deutschen 
Bundesbahn gegenwärtig keine 
M öglichkeit zu Tariferhöhungen in 
diesen Bereichen. Es ist vorgese
hen, die Streckenzeitkarten des Be
rufs- und Schülerverkehrs wesent
lich zu verteuern. Sowohl im Be
rufs- als auch im Schülerverkehr 
ist das Mißverhältnis zwischen Be
triebsaufwand und Einnahmen b e 
sonders deutlich. A n den Vergün
stigungen für Arbeiterrückfahrkar
ten, für öffentliche Krankenpflege, 
für Schulfahrten und anderen Tarif
stellen soll vorläufig noch festge
halten werden. Der Vorstand der 
Deutschen Bimdesbahn hält es für

erforderlich, hinsichtlich dieser V er
günstigungen zunächst Verhandlun
gen mit den Spitzenverbänden der 
W ohlfahrtspflege zu führen. An
träge auf Aufhebung oder Abände
rung dieser Tarifstellen behält sich 
der Vorstand der Deutschen Bun
desbahn für einen späteren Zeit
punkt vor.

E xpreßguttarife

Dagegen ist beabsichtigt, die Ex
preßguttarife möglichst bald her
aufzusetzen. Dem Verwaltungsrat 
wurde noch kein fertig ausgearbei
teter Entwurf für eine Neufassung 
dieses Tarifs vorgelegt. Es wurde 
lediglich mitgeteilt, daß eine allge
meine Erhöhung um mindestens 
20 ®/o, in den Anfangsstufen von 
40 bis 50 Vo, in Aussicht genommen 
sei. über Einzelheiten dieser Ände
rung sind noch Verhandlungen mit 
der Bundespost erforderlich. Durch 
das sogenannte Kleingutabkommen 
haben sich die Deutsche Bundes
bahn und die Deutsche Bundespost 
über eine tarifarische Abgrenzung 
zwischen Expreßgutverkehr der 
Bahn und Paketverkehr der Post 
geeinigt. W ürde nur der Expreßgut
oder nur der Paketverkehr eine 
Verteuerung erfahren, wäre mit 
Abwanderungen von  einer Ver
kehrsart auf die andere zu rechnen. 
Das läge nicht im Sinne des A b
kommens und wird auch aus be
triebstechnischen Erwägungen nicht 
für zweckmäßig gehalten. Sendun
gen über 10 kg sollen überwiegend 
dem Expreßgutverkehr, Sendungen 
unter 10 kg dem Paketverkehr der 
Deutschen Bundespost verbleiben. 
Insgesamt strebt die Deutsche Bun
desbahn zusätzliche Einnahmen von 
etwa 40 Mill. DM jährlich aus dem 
Expreßgutverkehr an.

Stückgutverkehr
Dem Verwaltungsrat wurde durch 

den Vorstand der Deutschen Bun
desbahn auch zur Kenntnis ge
bracht, daß Änderungen im Stüdc- 
guttarif vorgesehen sind. Es steht 
bereits fest, daß künftig der Raum
inhalt (nicht mehr das Gewicht) 
der Stückgutsendungen das tra
gende Element der Tarifbildung 
sein soll. Das Verzeichnis der sper
rigen Stückgüter wird eine Erweite
rung erfahren. Dadurch würden sich 
zwangsläufig Rückwirkungen auf 
die Höhe der Rollgebühren erge
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ben, da sidi die Sperrigkeitszu- 
sdiläge im Rollgebührentarif nadi 
dem entspredienden Verzeidinis 
der Deutsdien Bundesbahn riditen. 
Sdiließlidi ist vorgesehen, die Be
stimmungen über unhandlidie Gü
ter neuzufassen und in stärkerem 
Umfang als bisher den durdi die 
Beförderung dieser Güter zwangs
läufig entstehenden Mehraufwand 
abzugelten, ü ber Einzelheiten wird 
die Ständige Tarifkommission in 
ihrer nädisten Sitzung verhandeln. 
Der Vorstand der Deutsdien Bun
desbahn teilte aber bereits auf der 
Sitzung am 23. 4. 1960 mit, daß aus 
diesen Änderungen redinerisdie 
Mehreinnahmen von  jährlidi rd.
10,3 Mill. DM zu erwarten sind.

Es wurde audi angedeutet, daß 
neben diesen Änderungen eine all
gemeine Anhebung der Stüdcgut- 
fraditen vorgesehen ist. Dabei 
sdieint nodi nidit endgültig klar 
zu sein, ob eine lineare Erhöhung 
oder aber eine Änderung einzelner 
Tarifelemente vorgenommen wird. 
Zur Überlegung steht beispielsweise 
eine wesentlidie Anhebung der 
Fraditen für Sendungen geringen 
Gewidits und eine Anhebung der 
Stüdcgutfraditen für nahe Entfer
nungen. Audi die Festlegung höhe
rer Mindestfraditen als bisher ist 
nodi in der Diskussion. Insgesamt 
erwartet der Vorstand der Deut
sdien Bundesbahn aus dem Umbau 
imd der Erhöhung des Stüdegut
tarifs jährlidie Mehreinnahmen zwi
sdien 40 und 60 Mill. DM.

Der Vorstand der Deutsdien Bun
desbahn geht bei seinen Erwägun
gen zu einer Erhöhung der Stüdc
gutfraditen von  der Voraussetzung 
aus, daß entsprediende Maßnah
men im Sammelverkehr der Spe
diteure durdigeführt werden, sonst 
wäre ein starker Übergang von 
Stüdigütern auf den Sammelgutver
kehr mit Sidierheit zu erwarten. 
Aus diesem Grunde wurde in der 
Sitzung des Verwaltungsrates be
reits erwähnt, daß eine Anpassung 
der Fraditsätze der Ausnahmetarife 
für den Sammelgutverkehr (AT 24 
B 9 für die Deutsdie Bundesbahn, 
24 B 109 für den gewerblidien Gü
terfernverkehr) vorgenommen wer
den müsse. Der Vorstand der Deut
sdien Bundesbahn hält es für sidier, 
durdi eine Erhöhung dieser Aus

nahmetarife die am Sammelgutver
kehr beteiligten Spediteure zu einer 
Erhöhimg ihrer Kundensätze ver
anlassen zu können. Die Kunden
sätze für den Sammelgutverkehr 
werden auf Grundlage des Preisge
setzes von  den Bundesministerien 
für Verkehr und für W irtsdiaft ver- 
bindlidi festgesetzt. Da die Fradi
ten der Ausnahmetarife 24 B 9 bzw. 
24 B 109 den wirtsdiaftlidi entsdiei- 
denden Bestandteil dieser Kunden
sätze bilden, werden die Spediteure 
erhöhte Fraditen kaum aus den 
bisherigen Kundensätzen tragen. 
Deshalb ist bei einer Erhöhung 
der Stüdcgutfraditen mit Auswir
kungen auf den Sammelgutverkehr 
zu redinen.

Berufs- und Sdtülerverkehr
Vorstand und Verwaltungsrat der 

Deutsdien Bundesbahn sind sidi 
darüber klar, daß eine starke Her
aufsetzung der Tarife für den Be
rufs- und Sdiülerverkehr erheb- 
lidie politisdie W iderstände finden 
würde. Das gilt mindestens dann, 
wenn tatsädilidi Tarifänderungen 
des Ausmaßes angestrebt werden 
sollten, w ie das bei Erstellung der 
Anträge zunädist beabsiditigt ist. 
V or  allem auf die weiteren Ent
fernungen (etwa über 20 km) wür
den sidi Erhöhungen von  100 ®/o 
und wesentlidi mehr gegenüber den 
geltenden Fahrpreisen ergeben. 
Dabei ist es von  zweitrangiger Be
deutung, ob die vorgesehenen Ta
rifänderungen kaufmännisdi und 
betriebswirtsdiaftlidi gereditfertigt 
sind.

Das Brand-Gutaditen enthält ein
gehende Unterlagen über das De
fizit der Deutsdien Bundesbahn aus 
dem Berufs- und Sdiülerverkehr. 
Vermutlidi sind die dort angestell- 
ten Beredinungen audi im wesent- 
lidien zutreffend. Trotzdem wurden 
in der Sitzung am 23. 4. 1960 starke 
Zweifel geäußert, ob mit einem 
Sdilage von  den bisherigen „So
zialtarifen“ sofort zu kaufmännisdi 
ausgerichteten Personentarifen auch 
für diese Bereiche übergegangen 
werden kann.

Der Vorstand der Deutschen Bun
desbahn w ill zunächst mit dem 
Bundesministerium der Finanzen 
darüber verhandeln, ob und in 
welchem Umfang Mittel aus dem 
Bundeshaushalt gegeben werden

können, um derartige Erhöhungen 
von  Fahrpreisen doch teilweise zu 
vermeiden. Der Vorstand der Deut
schen Bundesbahn w ie audi der 
Verwaltungsrat legt entscheidenden 
W ert darauf, unter Hinweis auf 
§ 28 des Bundesbahngesetzes klar 
herauszustellen, welche Höhe die 
Tarife für den Berufs- und Schüler
verkehr haben m ü ß t e n .  W ill die 
Bundesregierung Tarif änderungen 
dieses Ausmaßes nicht, soll sie die 
Mehrbelastung der Deutschen Bun
desbahn (bzw. einen Ausgleich für 
die verminderten Einnahmen) auf 
den Bundeshaushalt übernehmen. 
Um dem Ergebnis der Verhandlun
gen zwischen Vorstand der Deut
schen Bundesbahn und Bundesmini
sterium der Finanzen nicht vorzu
greifen, würde am 23. 4. 1960 auf 
eine Beschlußfassung zu den A n
trägen über Erhöhung der Tarife 
im Berufs- und Schülerverkehr ver
zichtet. Mit diesen Tarifen soll sich 
die nächste Sitzung des Verw al
tungsrates am 18. 5. 1960 erneut be
fassen.

FiskalütAe Gründe 
sind m aßgebend

Der Vorstand der Deutschen Bun
desbahn wird seine Anträge bis 
dahin nach dem Verlauf der Be
sprechungen abändern können. Es 
scheint sicher zu sein, daß aus dem 
Bundeshaushalt keine Mittel für 
eine Dediung des Defizits im Stück
gut- und Expreßgutverkehr bereit
gestellt werden. Tarifänderungen 
für diese Verkehrsarten kommt 
kaum politisdie Bedeutung zu, da 
es sich überwiegend um nicht sehr 
frachtempfindliche Güter handelt. 
Mit Protesten aus einzelnen be
troffenen Wirtschaftszweigen wäre 
zwar zu rechnen, ohne daß daraus 
ein Eingreifen des Bundes nach 
§ 28 des Bundesbahngesetzes er
wartet werden kann. W enn über
haupt aus dem Bundeshaushalt Mit
tel zur teilweisen Abgeltung der 
erhöhten Personalkosten der Deut
schen Bundesbahn bereitgestellt 
werden können, dürften sie ver
mutlich ausschließlich für den Be
rufs- und Schülerverkehr verwendet 
werden. Man wird sich darauf ein
stellen müssen, daß in absehbarer 
Zeit Änderungen (Umbau und Er
höhung) im Expreßgut- und Stück
gutverkehr erfolgen. Die Entsdiei
dungen sind zeitlidi vordringlich.

1960/V 251



da die erhöhten Bezüge für A nge
stellte und Arbeiter bereits ab 1.1. 
1960 gezahlt werden und für die 
Beamten ab 1. 6. 1960 anfallen.

Der Vollständigkeit halber sei 
hinzugefügt, daß alle Tarifmaßnah- 
men (im Personen- und Güterver
kehr) noch nach § 16 des Bundes
bahngesetzes in seiner geltenden 
Fassung erfolgen werden. Keines
falls ist bis dahin mit Änderungen 
des Bundesbahngesetzes —  etwa 
im Sinne einer stärkeren Tarif auto
nomie der Deutschen Bundesbahn —  
zu rechnen. Die jetzt zur Erwägung 
stehenden Tarifmaßnahmen haben 
zunädist fiskalische Gründe. Auch 
ohne das Brand-Gutachten wären 
sie erforderlich geworden, weil 
die Mehrbelastungen zwangsläufig 
solche Änderungen verlangen. Wenn 
dabei auf Ergebnisse des Brand- 
Gutachtens zurückgegriffen wird, ist 
das ein zusätzliches Argument für 
die beschleunigte Behandlung der 
Anträge. Gegenüber früheren Tarif
änderungen im Personen- und Gü
terverkehr ist man diesmal in der 
Lage, das Verhältnis zwischen Ein
nahmen und Betriebskosten ge
nauer zu kennen. Daher weiß man, 
w eldie Maßnahmen kaufmännisch 
gerechtfertigt wären, und hat ge
genüber der Bundesregierung recht
lich eine stärkere Position, wenn 
aus politischen Erwägungen ein
zelne Anträge ganz oder teilweise 
abgelehnt werden. (P.)

Wirtsdiaftlidie Prinzipien im Verkehrssektor
In jeder Gesellschaft, die unter einer freiwirtschaftlichen Ordnung steht, 

gibt es Aufgaben, die sich nur in allgemeinwirtschaftlichem Sinne lösen 
lassen, die durch marktwirtschaftliche Prinzipien nicht befriedigend erfüllt 
werden können, w eil die Deckung der hierfür erforderlichen Aufwendun
gen nicht aus dem Erlös aus Angebot und Nachfrage aufzubringen sind 
oder w eil eine Anlastbarkeit der Kosten auf die Benutzer der Einrichtun
gen nicht durchführbar ist oder widersinnig wäre. Es gibt aber auch Sek
toren, in denen beide Prinzipien der Bewirtschaftung möglich oder not
wendig sind. Der Kreis der Aufgaben, die nicht befriedigend nach markt
wirtschaftlichen Regeln zu lösen sind, sondern in denen im Interesse des 
wirtschaftlichen Fortschritts, im Interesse der Volksgesundheit oder im 
Interesse der kulturellen Entwicklung gemeinwirtschaftliche Prinzipien 
vorherrschen oder berücksichtigt werden müssen, ändert sich je  nach dem 
erreichten Entwicklungsstadium. Man muß sich immer Rechenschaft dar
über geben, welche Prinzipien für welche Funktionen die besseren sind, 
denn schließlich soll auch der marktwirtschaftliche Sektor der Allgem ein
heit und nicht nur einzelnen Interessenten dienen.

W enn man die Begriffe „marktwirtschaftlich" und „gemeinwirtschaft
lich" in diesem Sinne verwendet —  und meines Erachtens darf man sie 
in einer freiwirtschaftlichen Ordnung nur so anwenden — , dann ist für 
eine ideologische Argumentation über den Vorrang des einen oder ande
ren Prinzips kein Platz. Allerdings setzen die Verfechter, die sich für das 
eine oder andere Prinzip einsetzen, die Begriffe häufig noch mit „liberal" 
oder „sozialistisch" gleich und tragen in die Auseinandersetzung damit 
eine ideologische Kontroverse, die oft nur dazu dient, das wirtschaftliche 
Eigeninteresse zu verschleiern.

Die Verkehrserschließung eines Landes ist zunächst eine infrastruk
turelle Aufgabe, die zweifellos im Interesse der Allgem einheit liegt, und 
nur gemeinwirtschaftlich durchgeführt werden kann. In einem bestimmten 
Entwicklungsstadium werden jedoch die Verkehrseinrichtungen auch im 
eigenwirtschaftlichen Interesse verwendet und damit in die marktwirt
schaftliche Sphäre einbezogen. Das wird besonders deutlich, wenn ver
schiedene Verkehrsträger miteinander in Konkurrenz treten. Mit dieser 
Wandlung in der Sinngebung werden die gemeinwirtschaftlichen Auf
gaben der Verkehrsträger aber nicht hinfällig. W enn man das nicht wahr
haben möchte, würde man bald eine verkehrswirtschaftliche Verödung 
weniger entwickelter Regionen, den Ausschluß gewisser Transporte von 
Gütern und Personen aus der Verkehrswirtschaft oder die Vernachlässi
gung der Verkehrssicherheit aus eigenwirtschaftlichen M otiven erreichen. 
Die Alternative ist nie ein „Entweder— O der", sondern ein „Sowohl— Als 
auch". W enn man eine stärkere Marktorientierung in der Betriebsgestal
tung aller Verkehrsträger fordert, muß man auch die gemeinwirtschaft- 
liche Verpflichtung aller Verkehrsträger stärken. Denn nur eine sinnvolle 
Aufgabenverteilung kann eine ruinöse Konkurrenz ausschalten. (sk)

Kritisdie Besprediung des Brand-Beridites
Von einem Verkehrskorrespondenten

Mit der Bundestagsdrucksache 1602 ist dem Bundes
tag der „Bericht über die Deutsche Bundesbahn 

vom  30. Januar 1960“ vorgelegt worden, den die Prü
fungskommission für die Deutsche Bundesbahn erstellt 
hat. Es ist dies das Ergebnis einer rund anderthalb
jährigen Arbeit, die auf den Bundestagsbeschluß vom  
12.2.1958 zurüdcgeht.

Einschneidende R eform vorschläge 
Der Bericht gibt zunächst einen Gesamtüberblick, an 
den sich der Vorschlag für ein neues Bundesbahn
gesetz anschließt. Im Hauptbericht von über 200 Druck
seiten wird dann eine einleitende Darstellung der 
Finanz- und Wirtschaftslage der Bundesbahn gegeben, 
wonach Untersuchungen über die Ungleichheit der 
Startbedingungen und die Verlustquellen der Bundes
bahn folgen. Sodann werden die M öglichkeiten für 
Kostensenkungen im Bereich der Sozial- und Beteili
gungspolitik behandelt, und die Maßnahmen der 
Rationalisierung und Modernisierung werden geprüft.

Es folgen kleinere Abschnitte über Investitionspläne, 
eventuelle organisatorische Änderungen und Probleme 
der Personalpolitik. Bedeutsam ist ein Anhang über 
das Problem der W egekosten, der in seinem Schwer
punkt eine Auseinandersetzung mit den Straßenkosten 
und ihrer Deckung durch den Kraftverkehr enthält.
W ill man das Prüfungsergebnis der Kommission in 
w enige W orte fassen, so ließe es sich etwa w ie folgt 
skizzieren; Man liebäugelt mit einer rechtlichen V er
selbständigung der Bundesbahn, verzichtet aber aus 
verfassungsrechtlichen und politischen Rücksichten auf 
eine Ausfeilung dieser Folgerungen und zielt statt 
dessen auf die Gewährung einer relativen kaufmänni
schen Freiheit für die Bundesbahn ab. Dabei soll die 
Spitze der Bahn aus dem Beamtenverhältnis heraus
genommen und in ihrer öffentlich-rechtlichen Funk
tion dem Direktorium der Bundesbank gleichgestellt 
werden. Die Bahn soll ihre Tarife selbst festsetzen, 
zur kaufmännischen Abschreibungsredinung' über-
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